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Hawesko Holding SE 
Hamburg 
 
Ordentliche Hauptversammlung 
am Mittwoch, den 10. Juni 2026 um 11:00 Uhr  

 

 

Wahlen zum Aufsichtsrat 

 

Lebenslauf von Herrn Detlev Meyer 

 
 
Persönliche Daten  
 
Nationalität:     deutsch 
Wohnhaft:     Hamburg, Deutschland 
Ausgeübter Beruf:    Geschäftsführer der TOCOS Beteiligung GmbH, Hamburg  

 

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten  

 
keine 
 
 
Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen  
 
keine 
 
 
Erfahrungen/beruflicher Werdegang 
 
Herr Detlev Meyer verfügt über langjährige und extensive Erfahrung als erfolgreicher Unternehmer im Einzel- 

und Omnichannel-Handel, unter anderem durch den nationalen und internationalen Aufbau der von ihm 

mitgegründeten Modemarken Street One und CECIL, deren Markenauftritt in den neunziger Jahren um 

Franchise-Filialen im In- und Ausland ergänzt wurde. Seit dem Verkauf seiner Unternehmensanteile 2004 

widmete er sich dem Weingeschäft. Detlev Meyer ist Eigentümer eines deutschen Weinguts sowie einer der 

vier Unternehmerinvestoren beim Private-Equity-Fonds Genui.  

 

Herr Detlev Meyer ist seit 2010 Mitglied des Aufsichtsrats der Hawesko Holding SE. Er war vom 1. November 

2005 bis 31. Dezember 2007 Mitglied des Aufsichtsrats und wurde mit Wirkung zum 4. Oktober 2010 erneut 

in das Gremium bestellt, dessen Vorsitzender er seit dem 26. März 2015 ist. Über die TOCOS Beteiligung 

GmbH, Hamburg, deren Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer er ist, ist Herr Detlev Meyer seit 2005 

Großaktionär und seit 2015 Mehrheitsaktionär der Hawesko Holding SE.  
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Im Übrigen bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine persönlichen oder geschäftlichen 

Beziehungen zur Gesellschaft oder zu ihren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem 

wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK, die ein objektiv 

urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. 

 

 

Stand: April 2026 


